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Befdrder- und Veränderungen.

 Dem Regkerungs - Rath Kra fft ist, als
Director der Ober. Wege- Bau- Direction, der

Rang in der dritten Classe der Civil-Rang-Ord-

vung allergnadtgst beigelegt.

Gesetzgebung.
Die Nr. XVI. des Gesetzblattes von vori

gem Jahr enthalt:
 1) Verordnung vom 24. December, die Ver

waltung der Accise und Zölle im Fürstenthume
Hanau betreffend;

2) Verordnung vom 24. December, die Stra-

senbau-Polizei betreffend;
3) Verordnung vom 24. December, die Ein

richtung einer Witwen- und Waisen-Anstalt für
alle beim Srrasenbau angestellten Unterbeamten
und Diener betreffend.

Edictal - Vorladungen.

. In dem zwischen dem Wirth Johannes Schäfer und

Einwohner Christian Schäfer zu Niedermöllcrich,
Kläger, wider den Ackermann Christoph Butte in
Dörnhagen, Verklagten, wegen des Nachlasses der
in Dörnhagen am 50. September 1804 verstorbenen

Anne Marthe Butte, geborne Schäfer, dahier an

hängigen Rechtsstreite, ist eine gewisse Anne Catha-
rine Möller, geborne Schäfer, angeblich in London
wohnhaft, als Zntervenientin, durch einen nicht ge
hörig legitrmirten Anwalt aufgetreten, und hat ge
dachte Erbschaft in Anspruch genommen, worauf,
derselben durch Erkenntniß vom »5. März und a. De
cember d. I. aufgegeben worden, binnen 6 Mona
ten ihren Anwalt mit einer gehörigen Vollmacht
zu versehen, und wegen des Kostenpunkts eineCau«
 tion von 40 Rtblrn. einzulegen, diesem voraängig
aber in termino den 11. April l8ao zu begründen,

daß sie die einzige eheliche Tochter des zu Bödicker,
Amts Felsberg, am 17. August 174z gebornen,
bereits verstorbenen Conrad Schäfer fei. Nachdem
nun der vorgebliche Anwalt der Jntervenientin sei
nem angeblichen Mandat entsagt, so ist die Bekannt
machung erwähnten Erkenntnisses, so wie die Vor
ladung der Jntervenientin durch öffentliche Blät
ter, verfügt worden. Gedachte Anne Catharine Möl
ler, geborne Schäfer, in London, oder deren etwaige
Erben, werden daher aufgefordert, selbst, oder durch
einen gehörig legitimirten Anwalt, vor unterzeich
netem Amte den 11. April 18so zu erscheinen,
und den Erkenntnissen vom 15. März und 2. De

cember d.J. gemäß, bei Strafe der Präclusion mit
ihren Erbansprüchen, wegen dem Kostenpunct eine
Caution von 40 Rthlrn. zu hinterlegen, und sich
gehörig sä csuesm zu ! legitimiern.

Waldau, den z. December 1819.

Kurfürstliches Amt daselbst. Sch mitte»,
 kn ääem copi*e Kersting,

t. Folgende Cantonisten des hiesigen Amtes, welche
sich bei der diesjährigen Musterung nicht gestellt


